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Sitzung des Gemeinderates; Niederschrift  

 

 

NIEDERSCHRIFT 
 

 

aufgenommen bei der  Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein am  

 

Montag, dem 30. November  2015 

um 19:3 0 Uhr im Gemeindeamt Frauenstein.  

 
Die Sitzung ist öffentlich, sofern während dieser keine anderslautenden Beschlüsse 

gefasst werden. Die Sitzung wurde gem äß den Bestimmungen der K -AGO einberufen 

und ist beschlussfähig.  

 

 

 

Zu Punkt 4) der Tagesordnung:  
Kassenkontrollausschuss  vom 22. September 2015  

 

BERICHERSTATTER:  GRM Raimund Meierhofer  

    Obmann des Kassenkontrollausschusses  

 

Der Obmann des Ausschusses berichtet anhand der Sitzungsniederschrift.  Die 

Kassenbestandsprüfung und die Prüfung der Konten und Belege, für den 

Prüfungszeitraum 10. Juni bis 22. September 2015 , haben k einen Anlass zur 

Beanstandung er geben. Weites wurde  vom Gemeindeamt der Jahresabs chluss 

2014 samt Bilanz, der Gemeinde Frauenstein Infrastruktur KG, erstellt vom 

Steuerberatungsbüro Aicher & Partner Steuerberater -GmbH, vorgelegt. Zur 

Alternativ -Energieförderung der Gemeinde hält der Ausschuss fest, dass die 

Notwendigkeit dieser Förderu ng zu überdenken ist, da dafür derzeit auch sehr hohe 

Landes - und Bundesförderungen gewährt werden. Kontrolliert wurden weiters die 

freiwilligen Leistungen der Gemeinde an Vereine. Hier hält der Ausschuss fest, dass 

die Beiträge, welche schon viele Jahre g leich sind, neu bewertet werden sollen 

(Höhe, Notwendigkeit usw.). Die Prüfung der laufenden Kredite und Darlehen hat 

ergeben, dass überwiegend sehr günstige Verträge vorliegen. Bei Verträgen mit 

Zinssätzen von mehr als 2% sollen Verhandlungen geführt od. Möglichkeiten zur 

Umschuldung gesucht werden.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Der Gemeinderat nimmt den Bericht zustimmend 

zur Kenntnis. 

 

 

Tel. 04212/2751 DW: 12 

Fax 04212/2751 DW:  22  

Kraig , am 01.12.2015 

Betr. 

(Bezug)  

http://www.frauenstein.gv.at/
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Zu Punkt 5) der Tagesordnung  

Gemeinde Frauenstein Infrastruktur KG ; Bilanz 2014 

 

BERICHERSTATTER:  GRM Raimund Mei erhofer  

    Obmann des Kassenkontrollausschusses  

 

Die Bilanz 2014 der Gemeinde Frauenstein Infrastruktur KG, welche von der  

Firma Aicher & Partner Steuerberater -GmbH erstellt wurde, liegt wie folgt vor:  

 

Einnahmen    û  39.644,42 

Ausgaben    û  21.890,66 

AFA    û  36.198,64 

Bilanzverlust             -  û 18.444,88 * 

 

* Der negative Bilanzverlust entsteht dadurch, dass die monatliche n Mieten für 

den Bauhof (û 744,-) und die Sportanlage (û 1.850,-) nicht so hoch sind, wie die 

Abschreibung. Eine höhere Miete hät te nur eine höhere Umsatzsteuerzahlung an 

das Finanzamt zur Folge.  

 

RBB-Kontostand 31.12.2014  Guthaben û 75.446,79   

Barkassabestand 31.12.2014  Guthaben û     563,69 

 

Details: é.siehe Beilage 1 . 

 

Der Kassenkontrollausschuss hat in der Sitzung am 22.9.201 5 einstimmig den An -

trag an den Gemeinderat  gestellt , dem Jahresabschluss und d er vorgelegten 

Bilanz 2014, erstellt von der Firma Aicher & Partner Steuerberater GmbH, 

Schillerplatz 5, 9300 St.  Veit/Glan, die Zustimmung zu erteilen.  

 

Es erfolgen keine Wort meldungen.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Kassenkontrollausschusses vom 22.9.2015 und aufgrund 

des vorliegenden Jahresabschlusses und der Bilanz 2014 beschließt der Gemeinderat  

mit 23 gegen  0 Stimmen die Zustimmung zum Jahresabschluss 2014 und zur Bilanz 

2014. 

 

 

Zu Punkt 6) der Tagesordnung  

Straßenbau Kraig - Meiselding  

 

BERICHTERSTATTER: Straßen- und Verkehrsreferent  

Herr 2. Vbgm. Harald Ache  

 

 

a)  Förderungsvertrag Agrar -Landesmittel  

 

Die Zusicherung der Agrarfördermittel für dieses Bauvorhaben liegt bei Investitions -

kosten in Hºhe von û 475.000,-- mit û 190.000,-- vor. Projektlaufzeit 2015 bis 2017. Die 

Unterfertigung des Förderungsvertrags durch das Amt der Kärntner Landesregierung 

erfolgte mit 9.9.2015.  
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Der Straßen - und Ve rkehrsausschuss hat den Antrag an den Gem einderat gerichtet, 

diese Fördermittel anzunehmen und den Förderungsvertrag vom 24.8.2015 bzw. 

9.9.2015 zu genehmigen und zu beschließen.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen - und Verkehrsausschusses beschließt der 

Gemeinderat mit  23 gegen  0 Stimmen die Annahme der Fördermittel und die 

Genehmigung des Förderungsvertrages vom 24.8.2015 bzw. 9.9.2015.  

 

 

b)  Finanzierungsplan  

 

Die Ausführung von Bauvorhaben darf nur im Rahmen der jeweilig vorhandenen 

jährlichen Finanzierungsmittel erfolgen. Daher wird di eses Projekt über einen Zeitraum 

von 3 Jahren gezogen.  

 

2015: 

Es werden nur die BZ -Mittel der Gemeinde in Hºhe von û 101.700,--, plus d ie KBO 

Mittel in Hºhe von û 23.600,-- plus die Agrar -Landesmittel in Hºhe von û 190.000,-- : 3 = 

û 63.300,-- somit insges amt  û 188.700,--verbaut. Nicht verbaute BZ Mittel der 

Gemeinde werden in das nächste Jahr übertragen.  

 

2016: 

Es werden nur d ie KBO Mittel in Hºhe von û 23.600,-- plus die Agrar -Landesmittel in 

Hºhe von û 190.000,-- : 3 = û 63.300,-- somit insgesamt û 87.000,-- verbaut.  

 

2017: 

Es werden nur die BZ -Mittel der Gemeinde in Hºhe von û 112.300,--, plus d ie KBO 

Mittel in Hºhe von û 23.600,-- plus die Agrar -Landes -mittel in Hºhe von û 190.000,-- : 3 

= û 63.300,-- somit insgesamt û 199.300,-- verbaut.  

 

FINANZIERUNGSPLAN 

 
Bauzeit:   2015 bis 2017 (Projekt in drei Baustufen)  

Baukosten:   û 475.000,-- 

Einnahmen:   û 190.000,-- Agrarfördermittel  

   û   71.000,-- KBO Mittel Land  

   û 214.000,-- BZ Mittel der Gemeinde 2015 und 2017  

Bauausführung:  Abteilung 10 L, Agrartechnik  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen - und Verkehrsausschusses sowie des Finanz - und 

Bauausschusses vom 1.10.2015 beschließt der Gemeinderat mit  23 gegen 0 Stimmen 

den vorangeführten Finanzierungsplan  und die Ausführung des Vorhabens in drei 

Baustufen . Die Bauausführung erfolgt über die Abteilung 10 L Agrartechnik, diese übt 

auch die Bauherrschaft aus.  
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Zu Punkt 7) der Tagesordnung  

II. Nachtragsvoranschlag 2015  

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert  Pichlmaier  

   Obmann des Finanz - und  Bauausschusses 

 

ééésiehe Beilage 2. Der ordentliche Haushalt wurde ausgeglichen erstellt. Die 

Einnahmen und Ausgaben des OH wurden um û  88.300,-- auf û 5.697.300,-- erweitert. 

Der AOH -Haushalt bleibt unverändert.  

 

Der Finanz- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 20. November 2015 den Antrag 

an den Gemeinderat gestellt, den II. NVA 2015, wie in der Beilage 2 ausgewiesen, zu 

beschließen und die notwendige Verordnung zu erlassen.  

 

GRM Ing. Alois Sallinger:  

Die Durchforstung aller Ausgaben des ordentlichen Haushaltes in Hinblick auf die 

Notwen digkeit und Ausmaß der Leistung en wird unumgänglich  sein. Ein 

ausgeglichener Haushalt hat Priorität.  Leistungen die rein freiwillig sind, sind zu 

hinterfragen.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauaussc husses vom 20. November 2015 

beschließt der Gemeinderat mit  23 gegen 0 Stimmen folgenden II. NVA 2015 bzw. 

folgende  

VERORDNUNG 
 

Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 30. November 

2015, Zahl: 902-0/2015 mit der der Voranschlag für das H aushaltsjahr 2015 geändert 

wird  

 

Gemäß § 88 der K -AGO 1998, LGBl.  Nr. 66/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. 

Nr.58/2008, wird der Voranschlag der Gemeinde Frauenstein geändert und 

verordnet:  

Artikel I  

 

Die Voranschlagsverordnung vom 18. Dezember 2014, Zahl: 902-0/2014, zuletzt 

geändert mit Verordnung vom 12. Juni 2015, Zahl 902 -0/2015, wird wie folgt 

geändert:  

 

 

 

Der § 1 hat zu lauten:  

ăÄ 1 

Voranschlagsbeträge  

 

Die Voranschlagsbeträge werden nach den Postenverzeichnissen für den 

ordentlichen und den auß erordentlichen Haushalt mit folgenden Gesamtsummen 

festgestellt:  

     bisherige   erweitert/   GESAMT- 

     Ges.Summen   gekürzt um   SUMMEN 
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a)  Ordentlicher Voranschlag  

Summe der Ausgaben   5.609.000,--        88.300,--  5.697.300,-- 

Summe der Einnahmen   5.609.000,--          88.300,--  5.697.300,-- 

Abgang                 00               00              00 

 

b)  Außerordentlicher Voranschlag  

Summe der Ausgaben   1.568.800,--               00  1.568.800,-- 

Summe der Einnahmen   1.568.800,--               00  1.568.800,-- 

 

c)  

GESAMTAUSGABEN   7.177.800,--,--       88.300,--  7.266.100,-- 

GESAMTEINNAHMEN  7.177..800,--       88.300,----  7.266.100,-- 

GESAMTABGANG     00      00                        00 

 

Artikel II  

Inkrafttreten  

 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tage s in Kraft, an dem diese an der 

Amtstafel  angeschlagen worden ist.  

 

 

Zu Punkt 8) der Tagesordnung  

Mittelfristiger Investitionsplan  

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert  Pichlmaier  

   Obmann des Finanz - und Bauausschusses  

 

In den bestehenden dzt. gültigen mittelfristigen Investitionsplan  wurden nun alle vom 

Gemeinderat beschlossenen AOH -Vorhaben eingebaut, a lle außerordentlichen 

Vorhaben welche mit Bedarfszuweisung zu finanzieren sind, die bereits laufen  und 

auch jene die künftig geplant  und mit gr oßer Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind (ist 

daher auch eine Vorschau) ésiehe Beilage 3 . Bei den neu beschlossenen Vorhaben 

handelt es sich um  

 

1) das laufende Straßenbauprojekt Kraig - Meiselding 2015 bis 2017 (Gemeinde -

ratsbeschluss vorhanden),  

2) das Arbeitsp latzförderprojekt KUBUS (Gemeinderatsbeschluss vorhanden) mit 

einer La ufzeit von 5 Jahren, ab 1.1.2017 , 

3) der Gemeindebeitrag zum Ausba u der Höffernstraße im Jahr 2016  

(Gemeinderatsbeschluss vorhanden) und  

4) das Projekt ăWassertransportleitung Hintnausdorf ð GraÇdorf/Treffelsdorfò 

(Gemeinderatsbeschluss vorhanden), beginnend 2018 bis 2021.  

 

Als Vorschau und zur Dars tellung der möglichen Finanzier barkeit wurde eingebaut:  

 

5) das in Planung, Diskussion und Vorberatung befindliche Straßenbauprojekt 

2017 ð 2019 mit einer Finanzierungslaufzeit von 8 Jahren (Rückzahlung 

Regionalfondsmittel)  
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Nicht im mittelfristigen Investitionsplan als Vorschau enthalten sind folgende  weitere  

in Diskussion stehende n größere Projekte:  

 

1) Gehweg Überfeld ð Hunnenbrunn  

2) Pumpwasserleitung  St. Veit/Glan ð Überfeld  

3) Ankauf Tanklöschfahrzeuge Feuerwehr Kraig und 

Obermühlbach/Schaumboden  

 

Dieser Bericht und der mittelfristige Investitionsplan mit den als ăVorschauò einge -

bauten AOH -Vorhaben wird vom Gemeinderat hinsichtlich der bereits beschlos -

senen Vorhaben zustimmend und hinsichtlich der in Planung und Diskussion steh -

enden Vorhaben nur als Information zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu Punkt 9) der Tagesordnung:  

Wohnungsvergaben  

 

Der über die Wohnbaugenossenschaft, der Kärntner Heimstätte auf dem e hem . 

Grundstück des Sägewerk Wrodnigg in Kraig geplante Wohnblock mit 15 Wohnung 

ist im Rohbau errichtet. Diese Wohnungen können im Herbst 2016 bezogen  werden.  

Daher sind die Wohnungen zu vergeben. Ein Vergabevorschlag des Bürgermeisters 

wurde in der Sitz ung des Gemeindevorstandes am 20. November 2015 é.siehe 

Beilage  4 vorgelegt. Diesem Vergabevorschlag hat der Gemeindevorstand 

zugestimmt. Es handelt sich hier um 6 Wohnungen mit je 50 m2 und 9 Wohnungen mit 

je 70 m2. Die kleinen Wohnungen sind behinderteng erecht errichtet und alle 

Obergeschosse sind mit Lift erreichbar. Die Miete beträgt je m2 einschl. 

Betriebskosten, Warmwasser und Heizung ca. 6,70 inkl. 20% Mehrwertsteuer.  

 

Der Bericht und die Vergabe an die angeführten Bewerber werden vom 

Gemeinderat zus timmend zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu Punkt 10) der Tagesordnung:  

Förderungen der Gemeinde - Einstellung  

 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Finanzreferent  

 

a)  Einzelsportförderung  

 

Der Gemeinderat hat für GemeindebürgerInnen, für sportliche Lei stungen wie 

¥sterreichischer Meister, Europameister usw. ăEinzelsportfºrderungenò beschlossen. In 

den Jahren 2006 bis 2015 wurden insgesamt û 6.325,-- ausgeschüttet.  

 

 

Nunmehr hat der Sozial - und Umweltausschuss wie auch zuletzt der 

Gemeindevorstand in de r Sitzung am 20.11.2015 den Antrag an den Gemeinderat 

gestellt, diese Förderung aufzuheben. Sollt e eine besondere sportliche Leistung 

vorliegen, kann der Gemeinderat immer eine Förderung gewähren.  
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes  vom 20.11.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit  23 gegen  0 Stimmen die Aufhebung der Einzelsportförderung mit 

1.1.2016. 

 

 

b)  Alternative Energieförderung durch die Gemeinde  

 

Der Gemeinderat hat vor Jahren , schon kurz später als die Landesförderung 

eingeführt w urde,  ebenso eine Förderung für alternative Heizungsanlagen 

eingerichtet. Zweck war es, die B¿rger von der Sinnhaftigkeit der ăAlternativenergieò 

zu überzeugen. Gefördert wurden in Höhe von 20% der gewährten Landesförderung:  

 

a)  Wärmepumpen für Heizung (nich t Warmwasser)  

b)  Hackschnitzelheizungen  

c)  Pelletsheizungen  

d)  Scheitholzheizungen  

e)  Umstieg von Öl -, Gas- und Stromheizungen auf Hackschnitzelheizung und 

Pelletsheizung  

 

Diese Förderung , vor vielen Jahren von der Gemeinde Frauenstein als eine  der ersten 

Gemeinden im  Bezirk  eingerichtet, wurde dann vom Land und Bund bis heute 

vermehrt ð verstärkt. Der Grundgedanke der ăalternativen Energieerzeugungò ist bei 

der Bürgern heute nun stark eingebunden. Der Kassenkontrollausschuss hat sich mit 

dieser Sache auch befasst und  die Ansicht vertreten, dass die damalige Absicht der 

Gemeinde, die alternativen Heizungsanlagen anzukurbeln , heute nicht mehr 

notwendig ist und daher soll die Einstellung dieser Förderung diskutiert werden.  

 

Der Gemeindevorstand hat sich mit dieser Sache in der Sitzung am 20.11.2015 

befasst und die Ansicht vertreten, jedenfalls vorerst für das Jahr 2016 diese 

Förderungen einzustellen. Es soll aber über eine mögliche spätere Weiterführung 

solcher Fºrderungen, wie ev. im Bereich ăSolarstromò im Jahr 2016 beraten werden.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 20.11.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit  23 gegen  0 Stimmen mit 1.1.2016 die Einstellung der Gemeinde -

Energieförderung für alternative Heizanlagen, wie im Bericht zum Tages -

ordnung spunkt angeführt. Der Sozial - und Umweltausschuss ist aufgefordert, im Jahr 

2016 über eine mögliche Weiterführung od.  Änderung usw. zu beraten.  

 

 

Zu Punkt 11) der Tagesordnung:  

Umwidmungen 2015  

 

BERICHTERSTATTER:  1.Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann des Finanz- und Bauausschusses  

 

Die nachstehenden Umwidmungen wurden in der Zeit vom 15.7.2015 bis zum 12. 

August 2015 kundgemacht. Während dieser Kundmachungsfrist sind keine Einwände 

gegen die beantragte n bzw. kundgemachte n Umwidmung en  eingelangt. Der 

örtlic he Raumplaner sowie der Raumplaner der Abteilung 3 haben diese 

Umwidmungsanträge positiv beurteilt.  
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Von Seiten der zuständigen Fachabteilung wie Naturschutz, Forst, Wasserwirtschaft 

usw. liegen ebenso positive Stellungnahme n vor.  

 

Der Finanz- und Bauauss chuss hat sich in der Sitzung am 20.11.2015 mit diesen 

Umwidmungsanträgen befasst und den Antrag an den Gemeinderat gestellt die 

Widmungen zu beschließen.  

 

Umwidmung Ing. Reibnegger Günther/Kraig  

 

1a/2015 ésiehe Lageplan, Beilage 5 . 

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 130/2 (TF), 130/3 (TF), alle KG KRAIG, 

von derzeit ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò 

in ăBauland ð Wohngebieteò im Gesamtausmaß von ca. 755 m². Die Grundstücke 

befinden sich in der Ortschaft Kraig.   

 

Das Umwidmungsgrundstück ist aufgeschlossen. Eine Vereinbarung zur Sicherung der 

widmungsgemäßen Verwendung ist nicht erforderlich.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauausschusses beschießt der Gemeinderat 

mit  23 gegen  0 Stimmen die unte r 1a/12015 kundgemachte Umwidmung.  

 

1b/2015 ésiehe Lageplan, Beilage 6 . 

 

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 130/2 (TF), 130/3 (TF), alle KG KRAIG, 

von derzeit ăVerkehrsflächen ð allgemeine Verkehrsflªcheò in ăBauland - 

Wohngebiet ò im Gesamtausmaß v on ca. 225 m².  Die Grundstücke befinden sich in 

der Ortschaft Kraig.  

 

Das Umwidmungsgrundstück ist aufgeschlossen. Eine Vereinbarung zur Sicherung der 

widmungsgemäßen Verwendung ist nicht erforderlich.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Baua usschusses beschießt der Gemeinderat 

mit  23 gegen  0 Stimmen die unter 1b/12015 kundgemachte Umwidmung.  

 

 

Umwidmung Fasching Josef/Zensweg  

 

3/2015  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 562 (TF), KG Obermühlbach , von 

derzeit ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò  in 

ăBauland ð Wohngebietò im GesamtausmaÇ von ca. 8.980 m². Das Grundstück 

befindet sich in der Ortschaft Zensweg.  

 

Das Umwidmungsgrundstück ist mit einer Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 

Verkehrsstraße un d Straßenbeleuchtung aufzuschließen. Für diese Baureifmachung  

 

 

liegt eine Vereinbarung über den Ersatz von Aufschließungskosten mit 16.11.2015 vor. 

Ebenso eine Vereinbarung über die Sicherung der widmungsgemäßen Verwendung 

mit 16.11.2015. Der Finanz - und  Bauausschuss hat in der Sitzung am 1.10.2015 die  
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beantragte und kundgemachte Umwidmungsfläche au f vier Baugrundstücke, ca. 

4.822 m2 (einschl. Verkehrsfläche)  reduzier téé.siehe Lageplan, Beilage 7. Eine 

weitere Baulanderweiterung in diesem Bereich wird e rst nach Ausbau und 

Verbreiterung der bestehenden Zufahrtsstraße möglich sein. Ebenso ist die Zuleitung 

der Wasserleitung aus der Gemeindewasserleitung vor einer weiteren 

Baulanderweiterung zu verstärken.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und B auausschusses beschießt der Gemeinderat 

mit  23 gegen 0 Stimmen die Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 562 (TF), 

KG Obermühlbach , von derzeit ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Ödland ò  in ăBauland ð Wohngebietò im Gesamtausmaß von ca. 

4.822 m².  Das Grundstück befindet sich in der Ortschaft Zensweg.   

 

Weiters beschließt der Gemeinderat die Genehmigung der Vereinbarungen vom 

16.11.2015 über die  

 

a)  Sicherung der widmungsgemäßen Verwendung  

b)  über den Ersatz von Aufschließungsko sten 

 

 

Umwidmung Weiss Hannes/Kraindorf (Schrebergartensiedlung)  

 

4/2015  

 

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 385 (TF), 382 (TF), 934 (TF), 940 (TF), 938 

(TF), 381 (TF), 354 (TF), 943 (TF), 384 (TF), alle KG Grasdorf , von derzeit ăGrünland ð Für 

die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò  in ăGr¿nland - 

Schrebergartenò im GesamtausmaÇ von ca. 17.245 m². Die Grundstücke befinden 

sich in der Ortschaft Kraindorf.  

 

Aufgrund der fachlichen Stellungnahmen, insbesondere der Wasserwirtschaft wi rd 

das Umwidmungsausmaß laut Kundmachung auf ca. 12.418 m2 reduziert é.siehe 

Lageplan, Beilage 8.  Eine Vereinbarung über die Sicherung der widmungsgemäßen 

Verwendung ist nicht erforderlich. Die Grundstücke sind baulich aufgeschlossen, 

daher ist auch keine V ereinbarung über den Ersatz von Aufschließungskosten 

erforderlich. Eventuell notwendige bauliche Erweiterung der Infrastruktur (Wasser, 

Verkehrsstraße, Kanal usw.) werden vom Umwidmungswerber durchgeführt. Dieser 

trägt auch die daraus entstehenden Kosten a lleine.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat mit  23 

gegen 0 Stimmen die Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 385 (TF), 382 (TF), 

934 (TF), 940 (TF), 938 (TF), 381 (TF), 354 (TF), 943 (TF), 384 (TF), alle KG Grasdorf , von 

derzeit ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò  in 

ăGr¿nland - Schrebergartenò im GesamtausmaÇ von ca. 12.418 m². Die Grundstücke 

befinden sich in der Ortschaft Kraindorf.  
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Umwidmung Kampl Bernhard/Dornh of  

 

5a /2015é.siehe Lageplan, Beilage 9 . 

 

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 925/2 (TF), 925/45 (TF), alle KG 

Obermühlbach , von derzeit ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche, Ödland ò  in ăBauland ð Wohngebietò im Gesamtausmaß von ca. 4.806  m².  

Die Grundstücke befinden sich in der Ortschaft Dornhof.  

 

Das Umwidmungsgrundstück ist mit einer Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 

Verkehrsstraße und Straßenbeleuchtung aufzuschließen. Für diese Baureifmachung 

liegt eine Vereinbarun g über den Ersatz von Aufschließungskosten mit 15.11.2015 vor. 

Ebenso eine Vereinbarung über die Sicherung der widmungsgemäßen Verwendung 

mit 15.11.2015.  

 

Hinweis: 

Es ist sicherzustellen, dass im Rahmen der Bauverfahren für Gebäude entlang der 

Steinbichle r Landesstraße der notwendige Abstand verbunden mit baulichem 

Schallschutz gem. OIB Richtlinie 5, Kapitel 2.2.3. zum tragen kommen.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauausschusses beschließt der Gemeinderat 

mit  23 gegen  0 Stimmen die unter  5a/2015 kundgemachte Umwidmung.  

 

Weiters beschließt der Gemeinderat die Genehmigung der Verei nbarungen vom 

15.11.2015 über die  

 

a)  Sicherung der widmungsgemäßen Verwendung  

b)  über den Ersatz von Aufschließungskosten  

 

 

5b /2015ésiehe Lageplan, Beilage 10. 

 

Umwidm ung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 925/2 (TF), KG Obermühlbach , von 

derzeit ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò in 

ăGr¿nland ð Schutzstreifen als Immissionsschutz ð an der StraÇeò im GesamtausmaÇ 

von ca. 610  m².  Das Grundstück befindet sich in der Ortschaft  Dornhof.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauausschusses beschließt der Gemeinderat 

mit  23 gegen 0 Stimmen die unter 5b/2015 kundgemachte Umwidmung.  

 

Weiters beschließt der Gemeinderat die Genehmig ung der Vereinbarungen vom 

15.11.2015 über die  

 

c)  Sicherung der widmungsgemäßen Verwendung  

d)  über den Ersatz von Aufschließungskosten  
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Umwidmung Siegfried Schoby/Schaumboden  

 

6/2015é. siehe Lageplan, Beilage 11  

 

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr.  950/2 (TF), KG Schaumboden , von 

derzeit ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò in 

ăBauland ð Dorfgebietò im GesamtausmaÇ von ca. 139 m². Das Grundstück befindet 

sich in der Ortschaft Schaumboden.  Eine Vereinbarung über die  Sicherung der 

widmungsgemäßen Verwendung und über den Ersatz von Aufschließungskosten ist 

nicht erforderlich.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauausschusses beschließt der Gemeinderat 

mit  23 gegen  0 Stimmen die unter 6/2015 kundgemachte Umwidmung.  

 

 

Umwidmung Koch Martina/Steinbichl  

 

8a /2015  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 577/1 (TF), KG Steinbichl , von derzeit 

ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò  in 

ăGr¿nland - Gartenò im GesamtausmaÇ von ca. 592 m².  Das Grundstück befindet 

sich in der Ortschaft Steinbichl.  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Abteilung 3 Raumordnung wird die geplante 

Widmung ăGr¿nland-Gartenò auf ca. 448 m2 reduzierté.siehe Lageplan, Beilage 1 2  

Das Grundstück ist aufgeschlo ssen (Trinkwasserversorgung WG Steinbichl, 

Abwasserbeseitigung WG Steinbichl). Eine Vereinbarung über die Sicherung der 

widmungsgemäßen Verwendung liegt mit 15.11.2015 vor.  

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauausschusses vom 20.11.2015 b eschließt 

der Gemeinderat mit  23 gegen  0 Stimmen die Umwidmung von Fläche(n) der 

Parzelle(n) Nr. 577/1 (TF), KG Steinbichl , von derzeit ăGrünland ð Für die Land - und 

Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò  in ăGr¿nland - Gartenò im 

Gesamtausmaß von ca. 448 m².  Das Grundstück befindet sich in der Ortschaft 

Steinbichl.  

 

 

8b /2015  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 577/1 (TF), KG Steinbichl , von derzeit 

ăGrünland ð Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò  in ăBau-

land - Dorfgebie tò im GesamtausmaÇ von ca. 713 m². Die Grundstücke befinden sich 

in der Ortschaft  Steinbichl.  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Abteilung 3 Raumordnung wird die geplante 

Widmung der  Bauflªche auf ca. 474 m2 reduzierté.siehe Lageplan, Beilage 1 3.  Das 

Grundstück ist aufgeschlossen (Trinkwasserversorgung WG Steinbichl, Abwasser -

beseitigung WG Steinbichl). Eine Vereinbarung über die Sicherung der widmungs -

gemäßen Verwendung liegt mit 15.11.2015 vor.  
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauauss chusses vom 20.11.2015 beschließt 

der Gemeinderat mit  23 gegen  0 Stimmen die Umwidmung von Fläche(n) der  

Parzelle(n) Nr. 577/1 (TF), KG Steinbichl , von derzeit ăGrünland ð Für die Land - und 

Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò  in ăBauland - Dorfgebie tò im Gesamt-

ausmaß von ca. 474 m².  Die Grundstücke befinden sich in der Ortschaft  Steinbichl.  

 

Weiters beschließt der Gemeinderat die Genehmigung der Vereinbarung vom 

15.11.2015 über die Sicherung der widmungsgemäßen Verwendung  

 

 

Umwidmung Tamegger Adam/ Innere Wimitz  

 

1/2014ésiehe Lageplan, Beilage 14 . 

 

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 1691 (TF), KG STEINBICHL, im 

Gesamtausmaß von ca. 982 mİ von derzeit ăGrünland - Für die Land - und 

Forstwirtschaft bestimmte Flªche, ¥dlandò in ăGrünland - Hofstelle eines land - und 

forstwirtschaftlichen Betriebesò gemäß § 5 des K -GplG 1995. D as Grundstück befinde t 

sich in der Ortschaft Innere  Wimitz. 

 

Eine Vereinbarung über die Sicherstellung der widmungsgemäßen Verwendung ist 

nicht erforderlich.  

 

Beschluss: 

Aufg rund des Antrages des Finanz - und Bauausschusses vom 20.11.2015 beschließt 

der Gemeinderat mit  23 gegen 0 Stimmen die unter 1/2014 kundgemachte 

Umwidmung.  

 

 

Zu Punkt 12) der Tagesordnung  

Änderung der Förderungsvereinbarung  Projekt KUBUS Hunnenbrunn  

 

 

Der Betreiber Herr Mag. Michael Leeb hat um die Änderung bzw. Erweiterung der 

bestehenden Förderungsvereinbarung, beschlossen vom Gemeinderat, wie folgt 

ersucht : 

 

a)  Erweiterung der Fºrderungsvereinbarung von ăMieteò auch auf ăMiete-Kaufò 

und ăKaufò 

b)  Änderung des Projektbetreibers auf ă MLT Immobilien GmbHò, FN 441941 p, 

Geschäftsführer Mag. Michael Leeb  

c)  Gegenstand der Fºrderung ă Arbeitsplatzfºrderungò 

 

Der Gemeindevorstand hat sich mit dieser Sache in der Sitzung am 1.10.2015 und am 

20.11.2015 befasst und den Ant rag an den Gemeinderat gestellt, in den bestehen -

den Förderung svertrag die Punkte a) bis c) aufzunehmen.  
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit  23 

gegen  0 Stimmen die Änderung und Erweiterung des Förder ungsvertrages 

entsprechend den Punkten a) bis c).  

 

 

 

Zu Punkt 13) der Tagesordnung:  

Kindergarten Frauenstein; Gemeinnützige Satzungen  

 

 

Mit 1.1.2016 wird der begünstigte Steuersatz von 10%, diese gilt auch für den Betrieb 

von Kindergärten, nur mehr gewährt , wenn dieser Betrieb ăgemeinn¿tzigò ist. Daher 

sind für den Betrieb des Kindergartens entsprechende Satzungen zu beschließen. Der 

Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 20.11.2015 den Antrag an den Gemeinde -

rat gestellt, die notwendigen Satzungen zu besch ließen, da u.a. der Kindergartenbe -

trieb nicht auf Gewinn ausgerichtet und für den Zweck der Kinderfürsorge 

ausgerichtet ist.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 20.11.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit  22 gegen 0 Stimmen  (Abwesen d bei der Beschlussfassung GVM 

Ing. Anderwald Johann)  folgende  

 

SATZUNGEN 
 

Organisationsstatut des Betriebes gewerblicher Art  

ăKindergarten Frauenstein ò 

 

§ 1 

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich  

 

Die Gemeinde  Frauenstein unterhªlt einen ăKindergartenò. Er hat seinen Sitz in 9311 

Kraig, Schulstraße 1 .  

 

§ 2 

Zweck  

 

Der Kindergarten, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die 

Kinderfürsorge.  

 

§ 3 

Mittel zur Erreichung des Zwecks  

 

Der Zweck soll durch ideelle und materielle Mittel erreicht werden . 

Als ideelle Mittel dienen die Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern bis zum 

schulpflichtigen Alter durch den Betrieb eines Kindergartens.  

 

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch die 

erhaltenen Förderungen vom Land,  Elternbeiträge, von Mitteln aus dem Budget der 

Gemeinde, Kapitalerträge und sonstige Einnahmen.  
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§ 4 

Organe  

 

Organe des ăKindergartenò sind der Gemeinderat, der Gemeindevorstand, der 

Bürgermeister und der Gemeindekassier im Sinne der Gemeindeordnung. Die  

Bestimmungen der Gemeindeordnung sind auch im Hinblick auf Vertretung nach 

Außen und allen übrigen organisatorischen Aspekte anzuwenden.  

 

§ 5 

Auflösung des Kindergartens  

 

Bei Auflºsung des ăKindergartensò, bei Ausgliederung oder bei Wegfall des 

bisherigen  begünstigten Zweckes ist das verbleibende Vermögen für gemeinnützige, 

mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34ff BAO  zu verwenden.  
 

 

Zu Punkt 14) Tagesordnung:  

Kanalhaushalt und Kanalgebühren; Bericht über Erhebung im Auftrag des Landes  

 

é.siehe Beilage 15.  

 

Der Bericht wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und der Finanz - und 

Bauausschuss mit 23 gegen O Stimmen beauftragt, entsprechend dem Bericht 

geeignete Maßnahmen auszuarbeiten und vorzuschlagen.  

 

 

Zu Punkt  15) der Tagesordnung:  

Erhöhung der Wasserbenützungsgebühr mit 1.1.2016 (Indexerhöhung)  

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent  

1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

 

 

Der Finanz- und Bauausschuss hat  in der Sitzung am 20.11.2015 den Antrag an den 

Gemeinderat gestellt, entsprechend dem Grundsatzbesch luss des Gemeind erates 

die Wasserbezugsgebühren  mit 1.1.2016, entsprechend dem Index nach dem 

Verbraucherpeis index 2010 , zu erhöhe n. Grundlage ist der VPI 2010. Index 9/2014 mit 

110,20 zu Index 9/2015 mit 111,00. Daraus ergibt sich folgende Erhöhung:  

 

Wasserzins nach Uhr:  von û 1,22 inkls. auf û 1,23 inkls. MWSt. pro m3 

Wasserbereitstellungsgebühr:  

von û 30,48 inkls. auf û 30,70 inkls. MWSt. pro Einheit (=100 

m2 Wohnnutzfläche ) 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz - und Bauausschusses beschließt d er Gemeinderat 

mit  23 gegen 0 Stimmen folgende  
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VERORDNUNG 

 
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 30. November 

2015,  Zahl: 725-4/2015 , mit der Wasserbezugsgebühren ausgeschrieben werden 

Gemäß der §§ 23 und 24 des Gemeindewasservers orgungsgesetzes 1997 - K-GWVG, 

LGBl. Nr. 107/1997, in der Fa ssung des Gesetzes LGBl. Nr.  85 /20 13, wird verordnet:  

 

§ 1 

Ausschreibung  

 

Für die Bereitstellung und Inanspruchnahme der Gemeindewasserversorgungsanlage 

Frauenstein wird eine Wasserbezugsgebühr a usgeschrieben. Die Wasserbezugs -

gebühr wird als Bereitstellungs - und als Benützungsgebühr ausgeschrieben.  

 

§ 2 

Gegenstand der Abgabe  

 

Für die Bereitstellung und für die Möglichkeit der Benützung der Wasserversorgungs -

anlage ist eine Bereitstellungsgebühr, für die tatsächliche Inanspruchnahme der Ge -

meindewasserversorgungsanlage ist eine Benützungsgebühr zu entrichten.  

 

§ 3 

Bereitstellungsgebühr  

 

Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Grundstücke zu entrichten, für die ein Anschluss -

auftrag erteilt oder ein Anschlussrecht eingeräumt wurde. Die Bereitstellungsgebühr 

beträgt für jedes Grundstück Euro 30, 70 und beinhaltet auch die Wasserzähler -

messgebühr.  

 

§ 4 

Benützungsgebühr  

 

(1) Die Benützungsgebühr für die tatsächliche Inanspruchnahme ist aufgrund des 

tatsäc hlichen Wasserverbrauches mittels eines Wasserzählers zu ermitteln.  

 

(2) Die Höhe der Benützungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der 

bezogenen Wassermenge in Kubikmeter mit dem Gebührensatz.  

 

(3) Der Gebührensatz beträgt Euro 1,2 3. 

 

§ 5 

Abgabenschuldn er 

 

(1) Zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr ist der Eigentümer des an die 

Gemeindewasserversorgungsanlage  angeschlossenen  Grundstückes ver-

pflichtet.  
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(2) Zur Entrichtung der Benützungsgebühr ist der  Eigentümer des an die 

Gemeinde wasserversorgungsanl age angeschlossenen Grundstückes ver -

pflichtet. Bei Vermietung oder Verpachtung des gesamten an die 

Gemei ndewasserversorgungsanlage ange schlossenen Grundstückes an einen 

Bestandnehmer ist dieser zur Entrichtung der Benützungsgebühr verpflichtet.  

 

 

§ 6 

Festsetzung der Abgabe  

 

Die Wasserbezugsgebühr ist jeweils vierteljährlich am 15.2., 15.5., 15.08 und 15.11. 

festzusetzen.  

 

§ 7 

Inkrafttreten  

 

(1) Diese Verordnung tritt am 1.1.2016 in Kraft.  

 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des 

Ge meinderates vom 27.11.2014 , Zahl: 725-4/2014 , außer Kraft.  
 

 

Zu Punkt 16)  der Tagesordnung:  

Schülerbeförderung 2015/2016  

 

BERICHTERSTATTER:  GRM Isabella Kerth  

    Obfrau Sozial - und Umweltausschuss  

 

Die Schülerbeförderung, Streckenführung und Fahrzeiten w urden gemeinsam mit der 

Schulleitung und der Firma Hofstätter festgelegt. Es gab auch mehrere Wünsche von 

Eltern, die in den Fahrplan aufgenommen wurden. Erstmalig wird die Schule 

Dreifaltigkeit  nicht mehr angefahren, da diese Schule (Expositurklasse Dreif altigkeit) 

aufgelöst wurde. Wie in den letzten Jahren führt die Firma Hofstätter/Althofen diese 

Schülerbeförderung durch.  

Der Sozial- und Umweltausschuss hat in der Sitzung am 17.11.2015 den Antrag an den 

Gemeinderat gestellt, die Schülerfreifahrt im Gele genheitsverkehr der Firma 

Hofstätter/Althofen zum vorliegenden Angebot zu vergeben.  

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Umwelt - und Sozialausschusses beschließt der 

Gemeinderat mit  23 gegen 0 Stimmen die Durchführung der Schülerfreifahrt im 

Gelegenheitsve rkehr für das Schuljahr 2015/2016 und vergibt die Schülerfreifahrten 

an die Firma Hofstätter/Althofen zum vorliegenden Angebot.  
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Zu Punkt 17)  der Tagesordnung:  

Förderung der Tierzucht ab 1.1.2016  

 

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 20.11.201 5 die Förderung der Tierzucht 

in der Gemeinde Frauenstein neu geregelt. Diese neue Regelung soll mit 1.1.2016 in 

Kraft tretené..siehe Beilage 16.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 20.11.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit  22 gege n 0  Stimmen  (Vbgm. Herbert Pichlmaier bei der 

Abstimmung nicht anwesend)  die Förderung der Tierzucht mit Wirksamkeit 1.1.2016 

wie in der Beilage 16 angeführt.  

 

 

Zu Punkt 18)  der Tagesordnung  

Winterdienst 2015/2016; Streckeneinteilung und Einführung GPS  

 

BERICHTERSTATTER:  2.Vbgm. Harald Ache  

    Straßen- und Verkehrsreferent  

 

Der Winterdienst wurde an den Maschinenring ausgegliedert. Das  Gemeinde amt  

befasst sich intern mit jeder einzelnen Schneeräumstrecke und macht dann einen 

Vorschlag  an den Maschinenri ng. Betroffen von einer Veränd erung der Einteilung 

der Schnee räumstrecken sind die Schneepflüger Fleischacker Georg, Pleschutznig 

Johann und  

 

Herr Schienegger Franz. Herr Fleischhacker Georg und Herr Schienegger Franz treten 

jeweils Teilstrecken an Herrn  Pleschutznig Johann ab.  Die Neuregelung erfolgte mit 

den Beteiligten einvernehmlich und führt nun für mehrere Gebietsteile zu einer 

schnelleren Schneeräumung als bisher.  

 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

 

a)  GPS Ortung; Einführung für rechtli che Nachweisführung und Verrechnung  

 

Um eine lückenlose Aufzeichnung des Winterdienstes sicherzustellen ist es erforderlich 

in alle Schneeräum - und Splittstreu fahrzeugen ein GPS -Gerät einzubauen. Diese 

Aufzeichnungen bilden aber auch die Grundlage für die Winterdienstabrechnung 

welche über das Maschinenringservice erfolgt. Für diese Winterdienst -Betriebs-

datenerfassung l iegen der Gemeinde Frauenstein 3  Angebote für den Ankauf von 10 

Stück GPS Geräten vor:  

 

Fa. ilogs mobile software GmbH   mit Brutto  û 1.660,-- 

Fa. Track pilot GPS -Ortung    mit Brutto  û 1.700,-- 

Fa. Maschinenring     mit Bruto  û 3.950,-- 

 

Über den gepl. Einbau von GPS -Geräten wurden die Schneepflüger und Splittstreuer 

bereits in der Schneeräumersitzung am 20.10.2015  informiert und auch von all en 

Anwesenden zur Kenntnis genommen.  
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Der Ausschuss für Straßen und Verkehr  hat den Antrag an den Gemeinderat  

gerichtet , den Einsatz von GPS -Geräten für den Winterdienst zu beschließen und den 

Ankauf an  die Fa. ilogs mobile software GmbH  zum Angebot vom 11.11.2015 zu 

vergeben.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßenausschusses vom 19.11.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit  23 gegen 0 Stimmen den Einsatz von GPS -Geräten im Winterdienst 

und den Ankauf über die Firma ilogs m obile software GmbH zum A ngebot vom 

11.11.2015. 

 

 

Zu Punkt 19)  der Tagesordnung:  

Teilauflösung öffentliches Gut Hunnenbrunn  

 

BERICHTERSTATTER:  2.Vbgm. Harald Ache  

    Straßen- und Verkehrsreferent  

 

Dieser Punkt wird von der Tagesordnung abgesetzt (fehlende öffentliche 

Kundmachung ). 

 

 

Zu Punkt 20) der Tagesordnung:  

Übernahme von Grundstücken in das öffentliche Wegen etz/Hunnenbrunn  

 

BERICHTERSTATTER:  2.Vbgm. Harald Ache  

    Straßen- und Verkehrsreferent  

 

 

Der Sprecher der Besitzgemeinschaft Hunnenbrunn , Herr DI Verdino Herfried hat  der 

Gemeinde Frauenstein das Straßengrundstück Parzelle 1157/125 der KG Kraig im 

AusmaÇ von 227mİ gegen eine Grundentschªdigung in Hºhe von û 5.000,--

angeboten. In dieser Wegparzelle befindet sich der Fäkalien - und  Straßenregen -

wasserkanal der Gemeinde F rauenstein. Aus diesem Grund hat die Gemeinde ein 

großes Interesse am Grundstück. Ein Verkauf an eine der angrenzenden 

Wohnliegenschaften würde der Gemeinde eine Zufahrt , den Zugang  zu den 

Anlagenteilen (Kanalschächte usw.) stark erschweren.  

 

Weiters ü berg ibt die Besitzgemeinschaft das Grundstücke 1159/41 der KG Kraig (68 

m²) kosten - und lastenfrei in das Eigentum der Gemeinde Frauenstein. Dieses 

Grundstück dient dann als öffentliche Zufahrt für das derzeit noch unbebaute  

Grundstück Parzelle 1159/19  KG Kraig (derzeit im Besitz von Frau Martl Edeltraud - 

Widmung Grünland -Garten).  

 

Der Ausschuss für Straßen und Verkehr  hat den Antrag an den Gemeinderat  gestellt,  

das Grundstück 1159/41 KG Kraig im Ausmaß von 68 m2 und das Grund stück 

1157/127 der KG Kraig von d er Besitzgemeinschaft Hunnenbrunn  im Ausmaß von 227 

mİ zu einem Pauschalpreis von û 5.000.--- käuflich zu erwe rben und beide in das 

öffentliche Straßennetz als VerbindungsstraÇe zu ¿bernehmenésiehe Lageplan 

Beilage 17 . 
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Beschluss I: 

Aufgrund des Antrage s des Straßenausschusses vom 19.11.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit  23 gegen 0 Stimmen den Erwerb des Grundstückes Nr. 1157/125 

zum im AusmaÇ von 227 m2 zum Kaufpreis von û 5.000,-- sowie die kosten - und 

lastenfreie Übernahme des Grundstückes 1159/41 KG  Kraig im Ausmaß von 68 m2. 

Beide Grundstücke kommen aus der Besitzgemeinschaft Hunnenbrunn.  

 

Beschluss II: 

Aufgrund des Antrages des Straßenausschusses vom 19.11.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit  23 gegen  0 Stimmen folgende  

 

VERORDNUNG 
 

Verordnung des G emeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 30. November 

2015, Zahl: 664-0/2015, über die Übernahme von Wegen bzw. Grundstücksteilen in 

das öffentliche Wegenetz der Gemeinde Frauenstein  

 

Gemäß  §§  2 Abs. 1 lit. a), 3 Abs. 1 Ziffer 5 und in Verbindung mit § 22 des Kärntner 

Straßengesetzes 1991 ð K-StrG, LGBl. Nr. 72/1991, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 

85/2013, wird verordnet:  

 

§ 1 

 

Das Grundstück Nr. 1157/125 KG Kraig im Ausmaß von 227 m2 und das Grundstück 

Nr. 1159/41 KG Kraig im Ausmaß von 68 m2 werden i n das öffentliche Wegenetz der 

Gemeinde Frauenstein als ăVerbindungsstraÇeò ¿bernommen. Die planliche 

Darstellung erfolgt in der Anlage zu dieser Verordnung mit Lageplan 1:1.000, welcher 

einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet.  

 

§2 

 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an der sie 

angeschlagen worden ist.  

 

 

Zu Punkt 21) der Tagesordnung:  

Straßen- und Verkehrsregelung Überfeld; Bereich F. -L.-Jahnweg ð Seeweg - Adlweg  

 

BERICHTERSTATTER:  2.Vbgm. Harald Ache  

    Straßen- und Verkehrsreferent  

 

 

Auf die bisherige Behandlung im Straßen - und Verkehrsausschuss und im 

Gemeindevor stand wird verwiesen. Mehrere Bewohner der Siedlungsstraße Adlweg 

und Seeweg in Überfeld haben die Gemeinde Frauenstein um Maßnahmen für eine  

Verkehrsberuhigung am F. -L.-Jahnweg sowie am See - und  Adlweg ersucht.  

 

Aus diesem Grund hat die Gemeinde vor etwa 3 Monaten dann als Versuch im 

Bereich bei der Auffahrt zum Tennisplatz, den F. -L.-Jahn -Weg für eine Durchfahrt 

gesperrt. Zusätzlich wurde am Anfang vom F. -L.-Jahn -Weg das Hinweiszeichen 

Sackgasse mit der Zusatztafel und Aufschrift ăZufahrt Adlweg und F.-J.-Jahn -Weg  
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Haus Nr. 1,  Nr.3ò und am Anfang des Seeweges das Hinweiszeichen Sackgasse mit 

der Zusatztafel und Aufschrift ăZufahrt Seeweg und F.-J.-Jahn -Weg Haus Nr. 2,  Nr.  4 

montiert.  

 

Bei der nun abgehaltenen Bürgerversammlung am 18.11.2015, in der Mostschenke 

Müller, hat sich die Mehrheit der 30 anwesenden Bürger und Bürgerinnen, Bewohner 

und Hauseigentümer dieses Siedlungsbereiches,  für di e Beibehaltung der vorhande -

nen Sperre des Durchzugsverkehrs ausgesprochen. Weiters soll im Bereich der 

Wegverbindung zwischen Adlweg und Seeweg noch eine  Verkehrszählung mit dem 

bauhofeigenem Messgerät erfolgen. Um den Durchzugsverkehr gänzlich abzuhalten , 

dieser ist teilweise noch vorhanden, wird  bei der BH -St. Veit/Glan der Antrag um die 

Erlassung einer Verordnung f¿r die Aufstellung des Vorschriftszeichens ăFahrverbot in 

beiden Richtungen mit der Zusatztafel ausgenommen Anrainerverkehr, jeweils  am 

Anfan g des Seeweges und des F. -L.-Jahnweges, gestellt.  

 

Der Ausschuss für Straßen und Verkehr  hat den Antrag an den Gemeinderat gestellt,  

die bestehende Straßensperre für den Durchzugsverkehr beizubehalten sowie der 

Aufstellung des Vorschriftszeichens  ăFahrverbot in beiden Richtungenò mit der 

Zusatztafel ausgenommen Anrainerverkehr zuzustimmen.  

 

GRM Ing. Alois Sallinger:  

Vor der Erlassung der Verordnung ăFahrverbot - ausgenommen Anrainerverkehrò soll 

vorher die Verkehrszählung durchgeführt werden, da diese Aussa gekraft über den 

tatsächlichen Verkehr hat. Mit der Erlassung solcher Verordnungen kommen auch 

Wünsche in anderen Siedlungsbereichen auf.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßenausschusses vom 19.11.2015 beschießt der 

Gemeinderat mit 23  gegen 0 Stimmen die Beibehaltung der vorhandenen 

Einrichtung einer Straßensperre für den Durchzugsverkehr auf dem F. -L.-Jahn -Weg, 

Bereich Höhe alte Zufahrt Tennisplatz . 

 

 

Zu Punkt 22) der Tagesordnung:  

Ausbau Landesstraße Hunnenbrunn ð Überfeld; Baumaßnahmen die von de r 

Gemeinde zu tragen sind  

 

BERICHTERSTATTER:  2.Vbgm. Harald Ache  

    Straßen- und Verkehrsreferent  

 

ésiehe Beilage 18 . 

 

Laut der nun vorliegenden  Grobkostenschätzung vom Amt der Kärntner 

Landesregierung (Straßenbauamt Klagenfurt) belaufen  sich die Kosten  (Brutto) für 

einen Gehweg entlang der LandesstraÇe von ăHunnenbrunn bis nach ¦berfeldò, Km 

0,00 bis Km 1,90, auf ca. û 600.000.--. Dazu kommen noch die Errichtungskosten für 

die Gehwegbeleuchtung in Hºhe von ca. û 353.000.--.  

 

Nicht enthalten in diese Ko sten sind die Adaptierungsarbeiten beim Transport-

sammelkanal, die notwendigen Baumaßnahmen bei den vorhandenen Bushalte -

stellen sowie die Kosten der Grundeinlöse. Die Grundeinlösekosten sind von der 

Gemeinde Frauenstein zu 100% zu tragen.  
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Sollte die Ve rlegung der Wasserleitung von Hunnenbrunn bis nach Überfeld im 

Bereich des Gehweges erfolgen, so sind die Gesamtkosten für die 

Gehwegerrichtung auch im Ortsgebiet von der Gemeinde zu 100 % zu tragen. Das 

Gleiche gilt auch für eine mögliche Verlegung in der  Hauptfahrbahn 

(Ausweichmöglichkeit), hier muss dann die Gemeinde die Sanierungskosten einer 

Fahrbahnbreite zur Gänze tragen. Die Verlegung der Wasserleitung selbst  hat 

ohnehin auf Kosten der Gemeinde Frauenstein zu erfolgen (100%).  

 

Nach langer Diskussio n und Beratung im Straßen - und Verkehrsausschuss vertritt 

dieser einstimmig die Meinung, dass aufgrund der fehlenden Geldmittel in den 

nächsten Jahren und aufgrund der vielen schon äußer st notwendig zu sanierenden 

Gemeindestraßen ein durchgehender Gehsteig  von Tratschweg (Bestand) bis nach 

Überfeld (Einbindung in die Dorfstraße) parallel zur Hauptfahrbahn derzeit nicht die 

hohe Priorität hat. Jedenfalls soll der bestehenden Gehweg von der Bundesstraße bis 

zur Ortschaft Tratschweg, wie vorhanden, bleiben und  Teil der Ausbaumaßnahme 

sein. Auch hier ist noch offen, wie die Gemeinde die Geldmittel aufbringt, da hier 

zumindest 50% der Ausbaukosten zu tragen sind.  

 

Da vom Straßenbauamt Klagenfurt geplant ist im Jahr 2016 eventuell einen 

Teilabschnitt der Überfeld er Landesstraße zu sanieren (Hunnenbrunn bis Tratschweg), 

wäre das Zivilingenieurbü ro Ebner/Jaklin umgehend mit ein em Vorprojekt zur 

Wasserleitung, Abklärung der möglichen Trassenführung von Hunnenbrunn bis nach 

Überfeld zu führen.  

 

GRM Ing. Alois Sallinge r: 

Eine Umsetzung des Gehwegprojektes in der mit Schreiben von der Abt. 9 des Amtes 

der Kärntner Landesregierung  vom 5 .11.2015 ausgeführten Weise kann  nicht befür -

wortet  werden . Dieses Projekt beinhaltet einen neuen Gehweg - inklusive der 

Neuerrichtung de s bestehenden Gehweges im Ortsbereich von Trats chweg - mit 

durchgehen der Stra ßen beleuchtung von der Bundesstra ße in Hunnenbrunn bis zum 

Gehweg in Überfeld (gegenüber Gasthaus Adl). Der Projektvorschlag, sowie die 

Kosten dafür sind nicht vertretbar.  

 

Ich  schlage hingegen vor, dass im Zuge der Neuasphaltierung der Landesstrasse in 

jedem Fall ein neuer Gehweg vom Ende des bestehenden Gehweges in Tratschweg 

bis zur Bushaltestelle bei der Auffahrt zur Pörlinghofsiedlung errichtet werden soll.  

 

Es gibt hiefür nachhaltige, nachstehende Gründe die dafür sprechen:  

 

Wasserversorgung Kraig, Überfeld, Pörlinghof, Traschweg und Hunnenbrunn  

Der Gemeinderat hat sich bereits seit längerer Zeit grundsätzlich dafür ausge -

sprochen, dass der steigende Wasserbe darf in o.a. Versorgungsbereich nicht durch 

Erschließungen und Kauf von neuen Quellen abgedeckt wird, sondern die 

Gemeinde sich an die Krappfelder Wasserschiene anschließen sollte. Damit wäre 

eine zukunftsorientierte und ausreichende Wasserversorgung garan tiert.  

 

Die Erweiterung der Siedlungs bereiche (z.B. Überfeld) in den letzten Jahren und in 

den nªchsten Jahren durch das Projekt ăWrodnigg-Gr¿ndeò lªsst den Wasserbedarf 

in diesem Versorgunggebiet um bis zu 10% steigen. In längeren Trockenperioden 

könnte e s künftig ohne zusätzliche Versorgungsquellen zu Engpässen kommen.  

 

Fazit: Der Anschlu ss an die Wasserschiene Krappfeld -Klagenfurt hat hohe Priorität.  
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Gehweg Tratschweg ð Pörlinghof Haltestelle  

Ein Gehweg entlang der Landesstraße ist auf Grund der extreme n Gefährdung der 

Fußgänger und Schulkinder in diesem Bereich bereits seit vielen Jahren in Diskussion.  

Die hohe Frequenz der Kraftfahrzeuge auf der Landesstraße, aber auch die hohe 

Geschwindigkeit vieler KFZ stellt für Fußgänger eine große Gefahr dar.  Von der 

Bushaltestelle in Pörlinghof haben Fußgänger über den Rainweg in Überfeld eine 

vernünftige Fußverbindung im Ortsbereich bis zum bestehenden Gehweg in Überfeld 

beim Adl.  

 

Der stärkste Siedlungsbereich der Gemeinde Frauenstein von Kraig, Überfeld und 

Pörlinghof wäre durch die Errichtung des Gehweges von Pörlinghof nach Tratschweg 

für Fußgänger in Richtung des Zentralraumes bis nach St. Veit durch eine gesicherte 

Fußverbindung erschlossen!  

 

Eine Errichtung des Gehweges ist nur im Zuge der Sanierung der L andesstraße  

realistisch und auch kostenmäßig vertretbar.  

 

Gemeinsame Umsetzung der Projekte Wasserversorgung und Gehweg  

Ich schlage vor, die Wasseranschlussleitung zur Wasserschiene und eine neue 

Versorgungsleitung nach Hunnenbrunn im projektierten Gehweg Pörlinghof -

Tratschweg zu verlegen.  

 

Mit dem Referenten des Landes wäre abzusprechen, dass die Gemeinde aus 

Kostengrünen in der Baustufe 1 den Gehweg ohne Asphalt befestigt und für die 

Straßenbeleuchtung wohl die Kabel verlegt, aber noch nicht mit Beleucht ungs-

körpern ausgestattet. Für die zweite Baustufe sollte eine Frist von bis zu 6 Jahren 

gewährt werden.  

 

Es wird ersucht, die Kosten für dieses reduzierte Bauvorhaben zu ermitteln und dem 

Straßenausschuss und dem Gemeinderat vorzulegen.  

 

Vorschlag zur Fin anzierung  

Von den Gesamtprojektkosten sollen für die Errichtung der Wasserleitung zumindest 

die fiktiven Errichtungskosten auf einer vermeintlich kostengünstigeren Trasse auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite über einen Kredit im Wasserhaushalt abgedeckt  

werden.  

Hinweis: Es ist auch nicht sichergestellt, dass Verhandlungen mit den Grundstücks -

eigentümern über eine Wasserleitungstrasse auf der westlichen Straßenseite im 

Privatgrund eine rasche Lösung überhaupt ermöglichen.  

 

Die verbleibenden Kosten für de n Gehweg könnten aus dem OH mit den derzeit 

nicht budgetierten Einnahmen aus dem Kubus -Projekt abgedeckt werden. Sollten 

diese Einnahmen nicht kommen, so wären auch die BZ -Fördermittel für das Kubus 

Projekt im AOH  im jªhrlichen AusmaÇ von û 113.400,- nich t im vollen Umfang 

schlagend und könnten somit die frei werdenden Mittel für die Finanzierung des 

Gehweges verwendet werden.  

 

Der Vorsitzende hält am Ende der Diskussion fest, dass die Gemeinderatsfraktionen 

sich intensiv mit dieser Sache befassen sollen, da der Gemeinde so schnell als 

möglich der Landesstraßenverwaltung antworten soll.  
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Beilage 1  
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Beilage 

2
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Beilage 3  
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Beilage 4 Wohnungsvergabe  
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Beilage 5 , Lageplan 1a/2015  
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Beilage 6 , Lageplan 1b/2015  
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Beilage 7 , Lageplan 3/2015  
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Beilage 8,  Lageplan 4/2015  
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Beilage 9 , Lageplan 5a/2015  
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Beilage 10, Lageplan 5b/2015  

 
 

 

 

 



 

 

Seite 46 von 55 

 

Beilage 11 ,  Lageplan 6/2015  
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Beilage 1 2, Lageplan 8a/2015  
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Beilage 1 3, Lageplan 8b/2015  

 
 

 

Beilage 14 , Lageplan 1/2014  
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Beilage 15 


